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Bienen / Imkerei 
Herkunft der Tiere  
 
Artikel 8 
Herkunft ökologischer/biologischer Tiere 
(2) Bei Bienen ist Apis mellifera und ihren lokalen Ökotypen der Vorzug zu geben. 
 
Artikel 9 
Herkunft nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere 
(5) Zur Erneuerung von Bienenbeständen können jährlich 10 % der Weiseln und Schwärme in der 
ökologischen/biologischen Produktionseinheit durch nichtökologische/nichtbiologische Weiseln und 
Schwärme ersetzt werden, sofern die Weiseln und Schwärme in den Bienenstöcken auf Waben oder 
Wachsböden aus ökologischen/biologischen Produktionseinheiten gesetzt werden. 
 

Unterbringungsvorschriften 
 
Artikel 13 
Spezifische Anforderungen und Unterbringungsvorschriften für Bienen 
(1) Die Bienenstöcke sind so aufzustellen, dass im Umkreis von drei Kilometern um den Standort 
Nektar- und Pollentrachten im Wesentlichen aus ökologischen/biologischen Kulturen und/oder 
Wildpflanzen und/oder Kulturen bestehen, die nach Methoden mit geringer Umweltauswirkung 
behandelt werden, die denen im Sinne von Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates 
(12) oder von Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1257/ 1999 des Rates (13) gleichwertig sind und die 
die ökologische/ biologische Qualität der Imkereierzeugnisse nicht beeinträchtigen können. Diese 
Bestimmungen gelten nicht, wenn keine Pflanzenblüte stattfindet, und nicht während der Ruhezeit der 
Bienenstöcke. 
(2) Die Mitgliedstaaten können Regionen oder Gebiete ausweisen, in denen die Bienenhaltung nach 
den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion nicht praktikabel ist. 
(3) Die Beuten müssen grundsätzlich aus natürlichen Materialien bestehen, bei denen keine Gefahr 
besteht, dass Umwelt oder Imkereierzeugnisse kontaminiert werden. 
LL: Als natürliche Materialien im Sinne von Art. 13 (3) sind unbehandeltes Holz und Stroh sowie Ton 
und Lehm anzusehen. Die Forderung, Beuten „grundsätzlich aus natürlichen Materialien“ zu erstellen 
bedeutet, dass mit Ausnahme von Verbindungselementen, Fütterungseinrichtungen (Hygiene, 
Dichtheit), Gitterböden und Dachabdeckungen zum Schutz vor Witterung diese natürlichen Materialien 
zu verwenden sind. 
 
(4) Bienenwachs für neue Mittelwände muss aus ökologischen/ biologischen Produktionseinheiten 
stammen. 
(5) Unbeschadet von Artikel 25 dürfen in den Bienenstöcken nur natürliche Produkte wie Propolis, 
Wachs und Pflanzenöle verwendet werden. 
(6) Während der Honiggewinnung ist die Verwendung chemisch- synthetischer Repellents untersagt. 
(7) Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honiggewinnung verwendet werden. 
 

Futtermittel 
 
Artikel 19 
Futtermittel aus eigenem Betrieb oder aus anderen ökologischen/biologischen Betrieben 
(1) Im Falle von Pflanzenfressern müssen, außer während der jährlichen Wander- und Hüteperiode 
gemäß Artikel 17 Absatz 4, mindestens 50 % der Futtermittel aus der Betriebseinheit selbst stammen 
oder — falls dies nicht möglich ist — in Zusammenarbeit mit anderen ökologischen/biologischen 
Betrieben vorzugsweise in derselben Region erzeugt werden. 
(2) Im Falle von Bienen muss am Ende der Produktionssaison für die Überwinterung genügend Honig 
und Pollen in den Bienenstöcken verbleiben. 
(3) Das Füttern von Bienenvölkern ist nur zulässig, wenn das Überleben des Volks witterungsbedingt 
gefährdet ist, und auch dann nur ab der letzten Honigernte bis 15 Tage vor Beginn der nächsten 
Nektar- oder Honigtautrachtzeit. In diesem Falle darf ökologischer/biologischer Honig, 
ökologischer/biologischer Zuckersirup oder ökologischer/biologischer Zucker zugefüttert werden. 
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Erlass 
- GZ 32.046/57-IV/13/03 vom 7.8.2003, „Künstliche Fütterung von Bienen – 
Zucker“; Art. 19 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
 
Bio Zuckersirup bzw. Bio-Zuckermelasse kann zur Fütterung verwendet werden. 
 

Krankheitsvorsorge 
 
Artikel 25 
Spezifische Vorschriften für die Krankheitsvorsorge und die tierärztliche Behandlung bei der 
Bienenhaltung 
(1) Um Rahmen, Bienenstöcke und Waben insbesondere vor Schädlingen zu schützen, dürfen nur 
Rodentizide (die nur in Fallen verwendet werden dürfen) und geeignete Mittel gemäß Anhang II 
verwendet werden. 
(2) Physikalische Behandlungen zur Desinfektion von Beuten (wie Dampf oder Abflammen) sind 
gestattet. 
(3) Männliche Brut darf nur vernichtet werden, um den Befall mit Varroa destructor einzudämmen. 
(4) Wenn die Bienenvölker trotz aller Vorsorgemaßnahmen erkranken oder befallen sind, sind sie 
unverzüglich zu behandeln, und die Bienenstöcke können erforderlichenfalls isoliert aufgestellt 
werden. 
(5) In der ökologischen/biologischen Bienenhaltung sind Tierarzneimittel gestattet, sofern die jeweilige 
Verwendung in dem betreffenden Mitgliedstaat nach den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften 
oder den auf Basis des Gemeinschaftsrechts erlassenen nationalen Vorschriften zugelassen ist. 
(6) Bei Befall mit Varroa destructor dürfen Ameisensäure, Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäure 
sowie Menthol, Thymol, Eukalyptol oder Kampfer verwendet werden. 
(7) Werden chemisch-synthetische allopathische Mittel verabreicht, so sind die behandelten 
Bienenvölker während dieser Zeit isoliert aufzustellen und das gesamte Wachs ist durch Wachs aus 
ökologischer/biologischer Bienenhaltung zu ersetzen. Diese Bienenvölker unterliegen anschließend 
der einjährigen Umstellungsfrist gemäß Artikel 38 Absatz 3. 
(8) Die Bestimmungen von Absatz 7 gelten nicht für die Erzeugnisse gemäß Absatz 6. 
 
 

Umstellung 
 
Artikel 38 
Tiere und tierische Erzeugnisse 

(3) Imkereierzeugnisse dürfen nur dann mit einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion 
vermarktet werden, wenn die ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften seit mindestens 
einem Jahr befolgt worden sind. 
(4) Der Umstellungszeitraum für Bienenstöcke gilt nicht im Falle der Anwendung von Artikel 9 Absatz 
5 dieser Verordnung. 
(5) Während des Umstellungszeitraums wird das Wachs durch Wachs aus der 
ökologischen/biologischen Bienenhaltung ersetzt. 
 

Ausnahmen von den Produktionsvorschriften 
 
Artikel 41 
Bewirtschaftung von Bienenhaltungseinheiten zum Zwecke der Bestäubung 
Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
Anwendung finden, kann ein Unternehmer zum Zwecke der Bestäubung ökologische/ biologische und 
nichtökologische/nichtbiologische Bienenhaltungseinheiten in ein und demselben Betrieb 
bewirtschaften, sofern alle Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion, mit Ausnahme der 
Bestimmungen über den Standort für die Aufstellung der Bienenstöcke, erfüllt sind. In diesem Fall darf 
das Erzeugnis nicht als ökologisches/biologisches Erzeugnis vermarktet werden. Das Unternehmen 
führt Buch über die Anwendung dieser Bestimmung. 
 
Artikel 44 
Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem Bienenwachs 
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Bei neuen Anlagen oder während des Umstellungszeitraums darf nichtökologisches/nichtbiologisches 
Bienenwachs nur verwendet werden, wenn 
a) auf dem Markt kein Wachs aus ökologischer/biologischer Bienenhaltung erhältlich ist; 
b) das Wachs erwiesenermaßen nicht mit Stoffen verunreinigt ist, die für die ökologische/biologische 
Produktion nicht zugelassen sind und 
c) das Wachs von den Deckeln stammt. 
LL: wenn kein Biowachs entsprechend der Anforderung von Artikel 38 Absatz 5 verfügbar ist, kann auf 
Basis des Nachweises, dass das eigene Wachs erwiesenermaßen nicht mit Stoffen verunreinigt ist, 
die für die biologische Produktion nicht zugelassen sind, auf den Austausch des Wachses verzichtet 
werden. Ebenso kann die Anforderung, dass das Wachs von den Deckeln stammt, bei 
Nichtverfügbarkeit von Biowachs entfallen, da diese Bestimmung nicht überprüfbar ist. Der analytische 
Nachweis der Reinheit des Wachses genügt. 
 
Hierzu wird eine Probe von der Kontrollstelle genommen. 
 
Artikel 47 
Katastrophenfälle 
b) bei hoher Bienensterblichkeit aus gesundheitlichen Gründen oder in Katastrophenfällen: den 
Wiederaufbau des Bienenbestands mit nichtökologischen/nichtbiologischen Bienen, wenn 
ökologische/biologische Bienenstöcke nicht zur Verfügung stehen; 
d) das Füttern von Bienen mit ökologischem/biologischem Honig, ökologischem/biologischem Zucker 
oder ökologischem/ biologischem Zuckersirup bei lang anhaltenden außergewöhnlichen 
Witterungsverhältnissen oder in Katastrophensituationen, die die Nektar- oder Honigtauerzeugung 
beeinträchtigen. 
Erlass BMGF GZ 32.046/57 – IV/13/2003 vom 7.8.2003; Wenn geeigneter ökologischer Honig aus 
dem eigenen Betrieb für eine künstliche Fütterung nicht ausreichend zur Verfügung steht und/oder 
das Überleben des Volkes aufgrund extremer klimatischer Bedingungen gefährdet ist, so können 
ökologischer Zuckersirup oder ökologische Zuckermelasse anstelle von ökologischen Honig für die 
künstliche Fütterung verwendet werden. Unter Zucker sind im Sinne einer Sammelbezeichnung alle 
wasserlöslichen süß schmeckenden Kohlehydrate, im wesentlichen Mono- und Disaccharide, zu 
verstehen. 
 

Kontrollvorschriften 
 
Artikel 77 
Kontrollvorschriften für Tierarzneimittel 
Wann immer Tierarzneimittel eingesetzt werden, sind der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle die 
Angaben gemäß Artikel 76 Buchstabe e mitzuteilen, bevor die Tiere oder tierischen Erzeugnisse mit 
einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion gekennzeichnet vermarktet werden können. 
Behandelte Tiere sind deutlich zu kennzeichnen, d. h. einzeln im Falle großer Tiere sowie einzeln, 
partienweise oder stockweise im Falle von Geflügel, kleinen Tieren bzw. Bienen. 
 
Artikel 78 
Spezifische Kontrollvorschriften für die Bienenhaltung 
(1) Der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle ist vom Bienenhalter eine Karte in einem geeigneten 
Maßstab vorzulegen, auf der der Standort der Bienenstöcke eingezeichnet ist. Lassen sich keine 
Gebiete gemäß Artikel 13 Absatz 2 ausweisen, so muss der Bienenhalter der Kontrollbehörde oder 
Kontrollstelle geeignete Unterlagen und Nachweise, gegebenenfalls mit geeigneten Analysen, 
vorlegen, aus denen hervorgeht, dass die seinen Bienenvölkern zugänglichen Gebiete den 
Anforderungen dieser Verordnung genügen. 
(2) In Bezug auf die Fütterung sind die folgenden Angaben in das Bienenstockverzeichnis 
einzutragen: Art des Erzeugnisses, Fütterungsdaten, Mengen und betroffene Bienenstöcke. 
(3) Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die Art des Mittels (einschließlich des 
pharmakologischen Wirkstoffs) sowie die Einzelheiten der Diagnose, die Dosierung, die Art der 
Verabreichung, die Dauer der Behandlung und die gesetzliche Wartezeit genau anzugeben und der 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle mitzuteilen, bevor die Erzeugnisse als mit einem Bezug auf die 
ökologische/biologische Produktion gekennzeichnet vermarktet werden dürfen. 
(4) Das Gebiet, in dem sich die Bienenstöcke befinden, ist zusammen mit Angaben zu ihrer 
Identifizierung in einem 
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Register festzuhalten. Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle muss binnen einer mit ihr vereinbarten 
Frist über die Versetzung von Bienenstöcken unterrichtet werden. 
(5) Es ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, dass eine sachgerechte Gewinnung, Verarbeitung 
und Lagerung von Imkereierzeugnissen gewährleistet ist. Alle Maßnahmen zur Erfüllung dieser 
Anforderung sind aufzuzeichnen. 
(6) Die Entnahme der Honigwaben sowie die Vorgänge der Honiggewinnung sind in dem 
Bienenstockverzeichnis zu vermerken. 


